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Das vorliegende Leitbild umschreibt unsere Ziele und Werte. Es legt dar, wer wir sind, welche Ziele wir verfolgen und
welches die Grundsätze sind, die uns in unserem Handeln leiten. Es richtet sich an unsere freiwillig Tätigen, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, Mitglieder, Gönner und die interessierte Öffentlichkeit.

Unser Kurzporträt

Die GGZ besteht seit 1884. Wir sind ein unabhängiger, privatrechtlich organisierter und ehrenamtlich geführter Verein. Wir
werden von einer breiten Mitglieder- und Gönnerschaft ideell und finanziell unterstützt und getragen. Mit unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern betreiben wir verschiedenste Institutionen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales,
Jugend und Kultur. Zudem leisten wir finanzielle Beiträge an unterstützungswürdige Projekte und Ideen. Über Leistungs-
aufträge entlasten wir auch die öffentliche Hand. Als bedeutendes lokales Sozialwerk sind wir in der Region gut verwur-
zelt. Wir geniessen die Unterstützung des Kantons und der Gemeinden. 



Unsere Grundsätze und Absichten

Grundhaltung
Im Zentrum steht das ideelle und praktische gemeinnützige Wirken als Beitrag zur Wohlfahrt der Zuger Bevölkerung und
ihres Gemeinwesens. Unsere Haltung entspricht liberalen Prinzipien. Soziale Verantwortung und Solidarität gegenüber
Benachteiligten motivieren unseren Einsatz. Unser Handeln richtet sich auf die aktuellen Bedürfnisse aus. Durch unsere
Arbeit wollen wir überdies das Interesse der Bevölkerung am privaten gemeinnützigen Engagement festigen und fördern.

Freiwilligkeit
Vielseitige Freiwilligenarbeit ist eine feste Stütze unserer Organisation und Arbeit. Die Tätigkeit im Vorstand und in den
Kommissionen ist ehrenamtlich.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen den Betrieb unserer Institutionen sicher und tragen damit zum Errei-
chen unserer Ziele bei. Sie arbeiten motiviert und selbstverantwortlich in einer offenen, anpassungsfähigen Organisation.
Das Arbeitsklima ist von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Es fördert Initiative und Teamgeist. Unsere Arbeitsbedingungen
sind fortschrittlich.

Unsere Mitglieder und Gönner
Die Unterstützung durch eine möglichst grosse und breit abgestützte Zahl von Mitgliedern und Gönnern ist ein wichtiger
Bestandteil unserer institutionellen Stärke. Ohne dieses Mitwirken ist eine wirkungsvolle gemeinnützige Leistung nicht
denkbar. 

Unsere Institutionen
Wir engagieren uns mit starken, eigenständigen Institutionen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales, Jugend und
Kultur. Wir passen diese den Forderungen der Gegenwart an. Von Überholtem trennen wir uns. Wir erkennen neue
Bedürfnisse und engagieren uns dort, wo wir im Rahmen unserer Mittel einen nachhaltigen Beitrag leisten können. Wir
gewähren finanzielle Beiträge an weitere unterstützungswürdige Projekte. 

Unsere Klienten
Die Empfängerinnen und Empfänger unserer Dienstleistungen stehen im Zentrum unseres Handelns. Sie sind unsere Partner.
Ihre Bedürfnisse nehmen wir ernst. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten zählen wir auf deren Mitarbeit und Eigenleistungen. 

Qualität und Fachkompetenz
Wir stellen hohe Ansprüche an die Qualität unserer Arbeit und die Professionalität unserer Leistungen, insbesondere in
der Führung der Institutionen und im verantwortungsbewussten Umgang mit Spendengeldern und unserem Vermögen.

Unabhängigkeit
Die GGZ ist politisch und konfessionell unabhängig. Dies erlaubt uns, in Verbindung mit der ganzen Zuger Bevölkerung
und ihren Institutionen gemeinsam Ziele zu verfolgen. 

Zusammenarbeit
Eine gute und auf Vertrauen abgestützte Zusammenarbeit mit den Behörden und der Verwaltung ist uns wichtig. Zu ver-
wandten Institutionen in der Region unterhalten wir enge Beziehungen. Wir sind Kollektivmitglied der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft.

Kommunikation
Wir betreiben eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und pflegen den Kontakt mit unseren Mitgliedern und Gönnern. 

Dieses Leitbild wurde vom Vorstand der GGZ im Juni 2002 erlassen.


